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(54) VORRICHTUNG ZUM VERSCHLIESSEN ODER ÜBERBRÜCKEN EINER BODENAUSSPARUNG

(57) Vorrichtung (1) für das bedarfsweise Überbrü-
cken oder Verschließen einer Bodenaussparung (15),
die zwischen in einem Abstand benachbarten und par-
allel zu einer Längsachse (X-X) angeordneten Fahr-
schienen einer Hebebühne (2), die in Bodenvertiefungen
(11) eines Werkplatzes (3) absenkbar sind, wobei die
Bodenaussparung (15) im abgesenkten Zustand der He-
bebühne (2) zur Aufnahme einer sich zwischen den bei-
den Fahrschienen (12) erstreckenden Hebebühnenein-

richtung (13) vorgesehen ist, wobei die Vorrichtung (1)
innerhalb der Bodenaussparung angeordnet ist und we-
nigstens ein Gehäuse (20) und mindestens eine Platte
(30) umfasst, wobei die mindestens eine Platte (30) aus
einer die Bodenaussparung (15) anteilig freigegeben
ersten Position (A) teleskopförmig von dem Gehäuse in
eine die Bodenaussparung (15) überbrückende oder ver-
schließende zweite Position (B) in der Längsachse (X-X)
verstellbar ist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vorrich-
tung für das bedarfsweise Überbrücken einer Bodenaus-
sparung, die zwischen zwei in einem Abstand benach-
barten und parallelen zu einer Längsachse angeordne-
ten Fahrschienen einer Hebebühne, die in eine Boden-
vertiefung eines Werkplatzes absenkbar sind, ausgebil-
det ist, mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1 sowie
ein Verfahren zum Betreiben dieser Vorrichtung mit den
Merkmalen des Patentanspruchs 11.
[0002] Aus dem Stand der Technik sind Hebebühnen,
insbesondere Hebebühnen für Kraftfahrzeuge, in unter-
schiedlichen Ausgestaltungen vorbekannt, wobei sich
diese Erfindung auf Hebebühnen bezieht, die in eine Bo-
denvertiefung eines Werkplatzes absenkbar sind, wo-
durch die beiden Fahrschienen der Hebebühne im ab-
gesenkten Zustand der Hebebühne im Wesentlichen in
einer gemeinsamen Ebene mit der Bodenebene des
Werkplatzes angeordnet sind. Die Hebebühnen umfas-
sen neben den beiden parallelen und beabstandeten
Fahrschienen typischerweise mindestens eine sich zwi-
schen den beiden Fahrschienen erstreckende Hebebüh-
neneinrichtung, die beispielsweise eingerichtet ist, eine
der Achsen des sich auf der Hebebühne bzw. den beiden
Fahrschienen befindenden Fahrzeugs anzuheben. Das
Fahrwerk des Fahrzeuges kann nun einer eingehenden
Überprüfung unterzogen werden oder Reparaturen
und/oder Wartungsarbeiten können durchgeführt wer-
den.
[0003] Beim Absenken der Hebebühne wird die Hebe-
bühneneinrichtung zusammen mit den Fahrschienen ab-
gesenkt. Um die Hebebühne zusammen mit der Hebe-
bühneneinrichtung vollständig in die Bodenvertiefung
des Werkplatzes abzusenken, ist in der Bodenebene des
Werkplatzes für jede Fahrschiene eine Bodenvertiefung
ausgebildet, in welche die jeweilige Fahrschiene eintau-
chen kann, bis sie in einer im Wesentlichen mit der Bo-
denebene des Werkplatzes gemeinsamen Ebene fluch-
tend liegt. Zwischen den beiden entlang einer Längsach-
se angeordneten Vertiefungen ist darüber hinaus eine
Bodenaussparung ausgebildet, welche die erste und die
zweite Bodenvertiefung verbindet und in die die Hebe-
bühneneinrichtung ebenfalls vollständig eintauchen
kann, wodurch ein Fahrzeug ungehindert über die He-
bebühne fahren kann, ohne dass die Gefahr besteht,
dass das Fahrzeug mit der Hebebühne bzw. der Hebe-
bühneneinrichtung kollidiert.
[0004] Im angehobenen Zustand der Hebebühne kann
beispielsweise ein Mechaniker einen Arbeitsbereich be-
treten, der zwischen den beiden Bodenvertiefungen frei-
gegeben ist, um die Tätigkeiten an dem auf der Hebe-
bühne angeordneten Kraftfahrzeug vornehmen zu kön-
nen. Die Bodenaussparung stellt für den Mechaniker ei-
ne erhebliche Gefahr dar, da der Mechaniker beispiel-
weise durch die Bodenaussparung stolpern oder fallen
und erhebliche Verletzungen erleiden könnte.
[0005] Hier setzt die vorliegende Erfindung an.

[0006] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe
zugrunde, eine verbesserte Vorrichtung für das bedarfs-
weise Überbrücken einer Bodenaussparung vorzuschla-
gen, welche in zweckmäßiger Weise die aus dem Stand
der Technik bekannten Vorrichtungen verbessert und ei-
nerseits das Verletzungsrisiko für den Mechaniker redu-
ziert und andererseits eine stabile Standfläche für den
Mechaniker bei der Durchführung von Tätigkeiten in dem
Arbeitsbereich an dem auf der Hebebühne angeordne-
ten Kraftfahrzeug bietet. Oftmals sind die Bodenausspa-
rungen in dem Werkplatz innerhalb eines äußerst
großzügigen Toleranzbereiches ausgebildet, so dass die
erfindungsgemäße Vorrichtung gegenüber solchen Un-
genauigkeiten unempfindlich sein soll. Dadurch soll die
Vorrichtung für das bedarfsweise Überbrücken nicht nur
bei neuen Werkplätzen Anwendung finden, sondern
ebenso sollen bereits existierende Werkplätze damit
nachgerüstet werden können, wodurch auch ältere He-
bebühnen ebenfalls den aktuellen Anforderungen an die
Arbeitssicherheit gerecht werden können.
[0007] Diese Aufgaben werden erfindungsgemäß
durch die Vorrichtung für das bedarfsweise Überbrücken
einer Bodenaussparung mit den Merkmalen des Paten-
tanspruchs 1 gelöst. Darüber hinaus werden diese Auf-
gaben auch durch ein Verfahren zum bedarfsweisen
Überbrücken oder Verschließen einer Bodenausspa-
rung mit den Merkmalen des Patentanspruchs 11 gelöst.
[0008] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der vor-
liegenden Erfindung sind in den Unteransprüchen ange-
geben.
[0009] Die erfindungsgemäße Vorrichtung für das be-
darfsweise Überbrücken oder Verschließen einer Bo-
denaussparung, die sich zwischen zwei in einem Ab-
stand und parallel zu einer Längsachse angeordneten
Vertiefungen für die Aufnahme von Fahrschienen einer
Hebebühne in einem abgesenkten Zustand erstreckt,
wobei die Bodenaussparung in dem abgesenkten Zu-
stand der Hebebühne zur Aufnahme einer sich zwischen
den beiden Fahrschienen erstreckenden Hebebühnen-
einrichtung vorgesehen ist, zeichnet sich dadurch aus,
dass die Vorrichtung wenigstens ein Gehäuse und min-
destens eine Platte umfasst, wobei die mindestens eine
Platte aus einer die Bodenaussparung anteilig freigege-
benen ersten Position A in eine die Bodenaussparung
überbrückende oder verschließende zweite Position B
und umgekehrt verstellbar ist. Die Hebebühne kann bei-
spielsweise eine Scherenhebebühne sein, wobei die
Fahrschienen in einem abgesenkten Zustand in die Bo-
denvertiefungen eintauchen und im Wesentlichen fluch-
tend in einer gemeinsamen Ebene mit einer Bodenebene
des Werkplatzes angeordnet sind, wodurch ein Kraftfahr-
zeug barrierefrei auf die Fahrschienen fahren kann, um
anschließend angehoben zu werden. Die Bodenausspa-
rung ist typischerweise senkrecht zu den Bodenvertie-
fungen ausgebildet und verbindet die zwei in einem Ab-
stand und parallel zu der Längsachse angeordneten Bo-
denvertiefungen. Die Bodenaussparung ist zusammen
mit den beiden Bodenvertiefungen H-förmig in die Bo-
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denebene des Werkplatzes eingeformt oder eingearbei-
tet. Die Hebebühneneinrichtung ist einenends und an-
derenends an den Fahrschienen befestigt und taucht im
abgesenkten Zustand der Hebebühne in die Bodenaus-
sparung ein, so dass bevorzugt im abgesenkten Zustand
die Hebebühneneinrichtung ebenfalls fluchtend in einer
gemeinsamen Ebene mit der Bodenebene des Werkplat-
zes angeordnet ist. "Überbrücken" im Zusammenhang
dieser Erfindung kann das einseitige brückenartige Ab-
decken der Bodenaussparung bedeuten, währenddes-
sen "Verschließen" ein mehrseitiges Abdecken der Bo-
denaussparung bedeuten kann. Die beiden Begrifflich-
keiten haben gemeinsam, dass immer die Bodenausspa-
rung in einer Ebene parallel zu der Bodenebene des
Werkplatzes überbrückt wird.
[0010] Die Bodenvertiefungen sowie die Bodenaus-
sparung sind an die Form der Hebebühne bzw. der He-
bebühneneinrichtung angepasst, wobei die Breite der
Bodenaussparung derart groß bemessen ist, dass in
dem abgesenkten Zustand sowohl die erfindungsgemä-
ße Vorrichtung als auch die Hebebühneneinrichtung in
der Aussparung angeordnet sein können. Die Platte der
Vorrichtung befindet sich im abgesenkten Zustand in der
die Bodenaussparung anteilig freigegebenen ersten Po-
sition. Beim Anheben der Hebebühne wird die Hebebüh-
neneinrichtung ebenfalls angehoben und aus der Boden-
aussparung heraus bewegt. Um eine Verletzungsgefahr
des Mechanikers zu verhindern, ist die mindestens eine
Platte aus der ersten Position in die die Bodenausspa-
rung verschließende zweite Position entlang der Längs-
achse verstellbar, wodurch die Bodenaussparung über-
brückt oder verschlossen wird und die Aussparung für
das Durchführen von Tätigkeiten sicher verschlossen ist.
[0011] Nach Maßgabe einer weiteren vorteilhaften
Ausgestaltung der vorliegenden Erfindung ist mindes-
tens ein Aktor vorgesehen, durch den die mindestens
eine Platte von der ersten Position in die zweite Position
und umgekehrt verstellbar ist.
[0012] Der Aktor kann in einer vorteilhaften Weiterbil-
dung der vorliegenden Erfindung ein hydraulischer,
pneumatischer oder elektrischer Linearantrieb sein,
durch den vollautomatisch die Platte von der die Boden-
aussparung anteilig freigegebenen ersten Position in die
die Bodenaussparung verschließende zweite Position
verfahren werden kann und umgekehrt. Somit kann ein
vollautomatisches Überbrücken bzw. Verschließen der
Bodenaussparung beim Anheben oder Absenken der
Hebebühne realisiert werden. Besonders bevorzugt wird
der mindestens eine Aktor hydraulisch betrieben und
kann weiter bevorzugt mit dem Druckmittelkreislauf der
Hebebühne gekoppelt sein. Noch weiter bevorzugt ist
der mindestens eine Aktor ein pneumatischer Aktor. Die-
ser pneumatische Aktor kann beispielweise mit einem
bereits vorhandenen Druckluftsystem gekoppelt werden.
[0013] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung der vor-
liegenden Erfindung sieht vor, dass der mindestens eine
Aktor mit der Steuerung der Hebebühne koppelbar ist.
Insbesondere ist bevorzugt, wenn die Steuerung der He-

bebühne ebenfalls den Aktor zum Verstellen der mindes-
tens einen Platte aus der die Bodenaussparung anteilig
freigegebenen ersten Position in die die Bodenausspa-
rung überbrückende zweite Position ansteuert, wodurch
die Steuerung der Hebebühne die Bodenaussparung au-
tomatisch verschließen kann, wenn die Hebebühne bzw.
die Hebebühneneinrichtung sich außerhalb der Boden-
aussparung befindet. Bevorzugt ist dabei, wenn die Steu-
erung der Hebebühne die Bodenaussparung bei dem
Überschreiten einer vorgegebenen Höhe der Hebebüh-
ne automatisch verschließt und beim Unterschreiten ei-
ner vorgegebenen Höhe der Hebebühne bzw. der He-
bebühneneinrichtung öffnet.
[0014] Weiterhin kann es vorteilhaft sein, wenn die
mindestens eine Platte mittels wenigstens einer Linear-
führung an dem Gehäuse geführt ist. Durch die Linear-
führung wird sichergestellt, dass einerseits die mindes-
tens eine Platte starr abgestützt ist und somit ausrei-
chend belastbar ist. Nicht nur ein Mechaniker soll die
Vorrichtung in der die Bodenaussparung überbrücken-
den zweiten Position betreten können, sondern auf der
Vorrichtung bzw. der Platte der Vorrichtung sollen auch
schwere Gegenstände, wie Ersatzteile und Werkzeug,
Werkzeugwägen und dergleichen abgelegt bzw. abge-
stellt werden können. Durch die Linearführung kann die
Platte schubladenartig an dem Gehäuse der Vorrichtung
geführt werden.
[0015] Besonders vorteilhaft ist es, wenn die Linear-
führung eine Schienenführung umfasst. Schienenfüh-
rungen haben sich als besonders robust und
verschleißfest erwiesen. Bevorzugt umfasst die Schie-
nenführung weiterhin wenigstens eine Rolle, wobei wei-
ter bevorzugt die wenigstens eine Platte mit der wenigs-
tens einen Rolle auf der Schienenführung abgestützt ist.
Alternativ kann die Schienenführung auch einen Schlit-
ten oder einen Gleiter umfassen, wobei die wenigstens
eine Platte durch den wenigstens einen Schlitten oder
den wenigstens einen Gleiter auf der Schienenführung
abgestützt werden kann.
[0016] Darüber hinaus hat es sich als besonders vor-
teilhaft erwiesen, wenn die mindestens eine Platte
und/oder das Gehäuse Abstützmittel aufweist, die ein-
gerichtet sind, die mindestens eine Platte und/oder das
Gehäuse auf einem Boden in der Bodenaussparung ab-
zustützen. Insbesondere ist nach Maßgabe der Erfin-
dung bevorzugt, wenn die Abstützmittel die mindestens
eine Platte sowohl in der ersten Position als auch in der
zweiten Position auf dem Boden in der Bodenausspa-
rung abzustützen. Die Abstützmittel können beispiels-
weise Rollen oder Räder umfassen und gewährleisten
eine besonders stabile und tragfähige Ausgestaltung der
erfindungsgemäßen Vorrichtung.
[0017] Bevorzugt können die Abstützmittel der min-
destens einen Platte und/oder des Gehäuses höhenver-
stellbare Einstellmittel umfassen, die eingerichtet sind,
einen Abstand der mindestens einen Platte und/oder des
Gehäuses zu dem Boden der Bodenaussparung einzu-
stellen. Durch die Einstellmittel kann ein Niveauaus-
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gleich vorgenommen werden, durch den Toleranzen in
der Bodenaussparung ausgeglichen werden können.
Die Vorrichtung kann somit exakt fluchtend zu der Bo-
denebene des Werkplatzes ausgerichtet werden.
[0018] Eine weitere bevorzugte Ausgestaltung der vor-
liegenden Erfindung sieht vor, dass die mindestens eine
Platte einen an die Bodenaussparung angepassten U-
förmigen Querschnitt aufweist. Durch den U-förmigen
Querschnitt wird in der zweiten Position nicht nur die Bo-
denaussparung überbrückt, sondern die Bodenausspa-
rung wird zusätzlich seitlich verschlossen, wodurch ver-
hindert wird, dass Gegenstände in dem angehobenen
Zustand der Hebebühne in die Bodenaussparung ein-
dringen. Insbesondere ist dadurch verhindert, dass der
Mechaniker beispielsweise bei Tätigkeiten an der Platte
bzw. in der Bodenaussparung mit Gliedmaßen hängen-
bleibt.
[0019] Weiterhin ist es bevorzugt, wenn die mindes-
tens eine Platte das Gehäuse übergreift oder wenn die
mindestens eine Platte in der ersten Position innerhalb
des Gehäuses angeordnet ist. Besonders bevorzugt ist
es, wenn die mindestens eine Platte in der ersten Position
vollständig innerhalb des Gehäuses angeordnet ist, wo-
durch eine besonders schlanke und kompakte Bauweise
realisiert ist. Zu diesem Zweck kann das Gehäuse einen
Aufnahmeraum mit einer Öffnung aufweisen, wobei die
mindestens eine Platte zum Freigeben der Bodenaus-
sparung durch die Öffnung in den Aufnahmeraum ver-
schoben werden kann.
[0020] Auch ist es vorteilhaft, wenn mehrere Platten
vorgesehen sind, die teleskopartig ineinander verschieb-
bar angeordnet sind. Auch kann der mindestens eine Ak-
tor entsprechend teleskopförmig ausgebildet sein, wo-
durch die erfindungsgemäße Vorrichtung in der Längs-
achse eine kleine und kompakte Bauweise aufweist und
Bodenaussparungen überbrücken bzw. verschließen
kann, die in der Längsachse mehr als doppelt so breit
sind wie das Gehäuse.
[0021] Weiterhin betrifft die vorliegende Erfindung eine
Hebebühne mit einer erfindungsgemäßen Vorrichtung.
Besonders bevorzugt ist es, wenn die Hebebühne zu-
sammen mit der Vorrichtung verwendet wird, wodurch
die Arbeitssicherheit für einen Mechaniker bei der Ver-
wendung der Hebebühne erhöht wird.
[0022] Ein weiterer Aspekt der vorliegenden Erfindung
betrifft ein Verfahren zur bedarfsweisen Überbrückung
einer Bodenaussparung zwischen in einem Abstand pa-
rallel zu einer Längsachse angeordneten Fahrschienen
einer Hebebühne, die in eine Bodenvertiefung eines
Werkplatzes absenkbar sind mit einer erfindungsgemä-
ßen Vorrichtung, wobei die mindestens eine Platte von
einer die Bodenaussparung anteilig freigegebenen ers-
ten Position in eine die Bodenaussparung überbrücken-
de zweite Position in der Längsachse beim Überschrei-
ten einer vorgegebenen Höhe beim Anheben verstellt
wird und von der zweiten Position in die erste Position
beim Unterschreiten einer vorgegebenen Höhe der He-
bebühne verstellt wird.

[0023] Nachfolgend wird unter Bezugnahme auf die
begleitenden Zeichnungen ein erfindungsgemäßes Aus-
führungsbeispiel der vorliegenden Erfindung im Detail er-
läutert.
[0024] Es zeigen:

Figur 1 eine perspektivische Ansicht eines Werkplat-
zes mit einer Hebebühne, aufweisend zwei
parallel und beabstandete Fahrschienen im
abgesenkten Zustand, zwischen denen sich
eine Hebebühneneinrichtung erstreckt, wobei
im abgesenkten Zustand die beiden Fahr-
schienen in eine Bodenvertiefung und die He-
bebühneneinrichtung in eine Bodenausspa-
rung abgesenkt sind,

Figur 2 eine perspektivische Darstellung gemäß Fi-
gur 1, wobei die Hebebühne zusammen mit
der Hebebühneneinrichtung angehoben ist,

Figur 3 perspektivische Darstellung der zwei paralle-
len und beanstandeten Bodenvertiefungen,
die mit der Bodenaussparung verbunden
sind, wobei in der Bodenaussparung die er-
findungsgemäße Vorrichtung zum Überbrü-
cken der Bodenaussparung angeordnet ist,

Figur 4 eine schematische Schnittdarstellung der
Vorrichtung gemäß Figur 3,

Figur 5 eine schematische Schnittdarstellung einer
Weiterbildung der Vorrichtung gemäß Figur 4,
und

Figur 6 eine Explosionsdarstellung der Vorrichtung
gemäß Figur 5.

[0025] Figur 1 zeigt eine schematische und perspekti-
vische Darstellung eines Werkplatzes 3 mit einer Hebe-
bühne 2, welche in einer Längsachse X-X in eine Boden-
ebene E, beispielsweise einer Garage einer Werkstatt,
abgesenkt ist.
[0026] Die Hebebühne 2 umfasst zwei Fahrschienen
12, welche zum Anheben eines (nicht dargestellten)
Kraftfahrzeugs aus einer abgesenkten Position in eine
(nicht dargestellte) angehobene Position angehoben
werden können. Die Hebebühne 2 kann beispielsweise
eine Scheren-Hebebühne 2 sein, welche in aus dem
Stand der Technik bekannter Weise angehoben und ab-
gesenkt werden kann. Das Anheben und Absenken der
Hebebühne 2 kann auf beliebige Art erfolgen, wobei be-
vorzugt die Hebebühne 2 hydraulisch oder elektrome-
chanisch angehoben werden kann, um an einem auf den
Fahrschienen 12 der Hebebühne 2 angeordneten Kraft-
fahrzeug von unten Tätigkeiten vorzunehmen wie bei-
spielsweise Durchführen einer Inspektion, Wartungsar-
beiten oder Reparaturen.
[0027] Weiterhin ist unter Bezugnahme auf die Figuren
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1 und 2 ersichtlich, dass die Hebebühne 2 mindestens
eine Hebebühneneinrichtung 13 umfasst, die zwischen
den zwei parallelen und beabstandeten Fahrschienen 12
fest angeordnet ist. Die Hebebühneneinrichtung 13 ist
einenends und anderenends jeweils an einer Fahrschie-
ne 12 befestigt, wobei bevorzugt die Hebebühnenein-
richtung 13 jeweils endseitig an den Fahrschienen 12 der
Hebebühne 2 angeordnet sein kann. Die Hebebühnen-
einrichtung 13 kann eine Hebeeinrichtung 14 aufweisen,
durch welche das (nicht dargestellte) Kraftfahrzeug auf
den Fahrschienen 12 angehoben werden kann.
[0028] Die beiden Bodenvertiefungen 11 sind an die
Größe der Fahrschienen 12 angepasst, und erstrecken
sich parallel und beabstandet zu der Längsachse X-X,
währenddessen die Bodenaussparung 15 die beiden Bo-
denvertiefungen 11 verbindet und somit im Wesentlichen
senkrecht zu der Längsachse X-X angeordnet ist.
[0029] Insbesondere der Figur 2 ist zu entnehmen,
dass in dem dargestellten Ausführungsbeispiel ein Bo-
den 16 der Bodenaussparung 15 in einer gemeinsamen
Ebene mit einem Boden der Bodenvertiefung 11 ange-
ordnet sein kann.
[0030] In dem angehobenen Zustand der Hebebühne
2, dargestellt in Figur 2, wird ein stegartiger Arbeitsbe-
reich zwischen den beiden Bodenvertiefungen 11 freige-
geben, den der Mechaniker zum Durchführen der Tätig-
keiten betreten kann. Die Bodenaussparung 15 in dem
Arbeitsbereich stellt für den Mechaniker ein Hindernis
und eine Verletzungsgefahr dar. Es ist daher vorgese-
hen, dass in dieser Bodenaussparung 15 die erfindungs-
gemäße Vorrichtung 1 zum Überbrücken bzw. Verschlie-
ßen der Bodenaussparung 15 angeordnet ist, welche de-
tailliert anhand der Figuren 3-5 nachfolgend erläutert
wird.
[0031] Die Bodenaussparung 15 ist in Figur 3 im Ver-
gleich zu dem in Figur 1 dargestellten Werkplatz 3 in der
Längsachse X-X breiter ausgebildet, wodurch im abge-
senkten Zustand der Hebebühne 2 in der Bodenausspa-
rung 15 sowohl die Vorrichtung 1 als auch die Hebebüh-
neneinrichtung 13 angeordnet sein können. Typischer-
weise ist die Bodenaussparung 15 mindestens doppelt
so breit auszubilden, um die erfindungsgemäße Vorrich-
tung 1 in der Bodenaussparung 15 anordnen zu können.
[0032] Die Vorrichtung 1 umfasst ein Gehäuse 20 und
mindestens eine Platte 30 sowie einen Aktor 35.
[0033] Das Gehäuse 20 ist entlang der Längsachse X-
X angeordnet und umfasst eine erste Seite 21 und eine
zweite Seite 22, wobei zwischen der ersten Seite 21 und
der zweiten Seite 22 ein Aufnahmeraum 24 ausgebildet
ist. Die erste Seite 21 weist eine Öffnung 23 auf, durch
die die Platte 30 aus dem Aufnahmeraum 24 des Ge-
häuses 20 geschoben bzw. ausgefahren werden kann
und in die entgegengesetzte Richtung zurück in den Auf-
nahmeraum 24 des Gehäuses 20 zurückgezogen wer-
den kann.
[0034] Das Gehäuse 20 kann - wie in Figur 4 gezeigt
- unmittelbar auf dem Boden 16 der Bodenaussparung
15 angeordnet sein. Die Höhe des Gehäuses 20 ist an

die Tiefe der Bodenaussparung 15 angepasst, wodurch
das Gehäuse 20 möglichst fluchtend in einer Ebene mit
der Bodenebene E des Werkplatzes 3 positioniert ist.
Das Gehäuse 20 kann einen U-förmigen Querschnitt auf-
weisen, wodurch das Gehäuse 20 den Aufnahmeraum
24 nur von einer Oberseite und den den Bodenvertiefun-
gen 11 zugewandten Seiten verschließt.
[0035] In dem Gehäuse 20 bzw. in dem Aufnahme-
raum 24 des Gehäuses 20 ist der Aktor 35 angeordnet,
der im abgebildeten Ausführungsbeispiel ein pneumati-
scher Hubzylinder ist. Der Aktor 35 kann allerdings ein
beliebiger Linearantrieb sein, beispielsweise ein hydrau-
lischer Aktor oder ein elektromechanischer Aktor.
[0036] Der Aktor 35 ist bevorzugt in der Längsachse
X-X mittig in dem Gehäuse 20 angeordnet und einenends
an der ersten Seite 21 des Gehäuses 20 abgestützt und
anderenends mit der Platte 30 gekoppelt. Eine Zustell-
bewegung des Aktors 35 erfolgt koaxial zu der Längs-
achse X-X, wodurch die mindestens eine Platte 30 in
einer Ebene parallel und beabstandet zu der Bodenebe-
ne E entlang der Längsachse X-X bewegt werden kann.
[0037] Die mindestens eine Platte 30 ist im dargestell-
ten Ausführungsbeispiel U-förmig ausgebildet und um-
fasst eine erste Seite 31 und eine zweite Seite 32. Die
Platte 30 ist an die Größe der Bodenaussparung 15 und
an die Größe der Öffnung 23 und den Aufnahmeraum
24 angepasst.
[0038] Der Aktor 35 ist bevorzugt fest mit der zweiten
Seite 32 der Platte 30 gekoppelt, wodurch die Platte 30
einer Translationsbewegung des Aktors 35 folgt. Die
Platte 30 kann mittels des Aktors 35 aus einer ersten
Position A, in welcher die Bodenaussparung 15 anteilig
freigegeben ist, in eine zweite Position B, in der die Bo-
denaussparung 15 überbrückt bzw. verschlossen ist,
verstellt werden.
[0039] Durch die U-förmige Ausgestaltung der Platte
30 kann die Platte 30 nicht nur die Bodenaussparung 15
in einer Ebene parallel zu der Bodenebene E überbrü-
cken, sondern die Bodenaussparung 15 wird ebenfalls
seitlich senkrecht zu der Bodenfläche E verschlossen.
Dementsprechend ist eine Höhe der U-förmigen Platte
30 an die Tiefe der Bodenaussparung 15 angepasst.
Folglich überbrückt die Platte 30 nicht nur die Bodenaus-
sparung 15 in einer Ebene parallel zu der Bodenfläche
E des Werkplatzes 3, sondern verschließt die Bodenaus-
sparung 15 von allen drei offenen Seiten, wodurch weder
Gegenstände in die Bodenaussparung 15 gelangen kön-
nen, noch der Mechaniker an einer die Bodenausspa-
rung 15 überbrückenden Platte 30 hängen bleiben kann.
Das Verletzungsrisiko des Mechanikers in dem Arbeits-
bereich ist durch diese einfache Maßnahme erheblich
minimiert. Die dem Arbeitsbereich zugewandte Seite des
Gehäuses 20 und/oder der Platte 30 kann als ein Riffel-
blech ausgebildet sein.
[0040] Den Figuren 4 und 5 ist zu entnehmen, dass
das Gehäuse 20 und die Platte 30 in der Längsachse X-
X teleskopartig ineinander verschiebbar sind und dass
die Platte 30 durch die Öffnung 23 in den Aufnahmeraum
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24 des Gehäuses 20 aufgenommen werden kann. Das
Gehäuse 20 ist mit der Platte 30 durch den Aktor 35 ver-
bunden, wobei der Aktor 35 die Platte 30 relativ zu dem
Gehäuse 20 entlang der Längsachse X-X zwischen einer
ersten Position A und einer zweiten Position B hin und
her verschieben kann. Diese Bewegung ist in Figur 3
mittels eines Doppelpfeils angedeutet. In der ersten Po-
sition A ist die erste Seite 31 der Platte 30 bevorzugt
annähernd fluchtend zu der zweiten Seite 22 des Ge-
häuses 20 bzw. der Öffnung 23 angeordnet und in der
zweiten Position B liegt die erste Seite 31 der Platte 30
an der dem Gehäuse 20 gegenüberliegenden Wandung
der Bodenaussparung 15 an. Die zweite Seite 32 der
Platte 30 verbleibt dabei bevorzugt stets innerhalb des
Aufnahmeraums 24 des Gehäuses.
[0041] Die Platte 30 gemäß Figur 4 umfasst ferner Ab-
stützmittel 28, die als Rollen ausgebildet sind, mittels de-
rer die Platte 30 über den Boden 16 der Bodenausspa-
rung 15 rollen kann. Die Führung der Platte 30 parallel
zu der Längsachse X-X erfolgt mittels einer Linearfüh-
rung, die die Platte 30 wie eine Schublade über den Bo-
den 16 führt. Somit wird sichergestellt, dass die Platte
30 fluchtend zu den Wandungen der Bodenvertiefungen
11 ausgerichtet verstellt werden kann und auch an den
seitlichen Enden oder zu den Bodenvertiefungen 11 kei-
ne Kanten oder Ecken abstehen, die ein Verletzungsri-
siko für den Mechaniker in dem Arbeitsbereich darstel-
len.
[0042] Figur 5 zeigt eine Weiterbildung der Vorrichtung
gemäß Figur 4, wobei die in Figur 5 dargestellte Vorrich-
tung 1 zum Überbrücken oder Verschließen einer Bo-
denaussparung 15 eine Niveaukompensation aufweist,
durch die der Abstand der Vorrichtung 1 zu dem Boden
16 der Bodenaussparung 15 eingestellt werden kann.
Diese Niveauregulierung kann immer dann zur Anwen-
dung kommen, wenn die baulichen Gegebenheiten der
Bodenaussparung 15 bzw. des Werkplatzes 3 dieses er-
forderlich machen.
[0043] Figur 6 zeigt, dass das Gehäuse 20 einen Rah-
men 25 umfasst, der eine Mehrzahl von Abstützmittel 28
aufweist. Die Abstützmittel 28 sind ebenfalls Einstellmit-
tel 29, die eingerichtet sind, den Abstand zwischen dem
Rahmen 25 bzw. dem Gehäuse 20 und dem Boden 16
der Bodenaussparung 15 einzustellen. Die Abstützmittel
28 bzw. die Einstellmittel 29 sind in dem dargestellten
Ausführungsbeispiel als Stehbolzen ausgebildet, welche
in entsprechenden Gewindeführungen gehalten sind.
Dabei sind sowohl auf der ersten Seite 21 als auf der
zweiten Seite 22 jeweils Abstützmittel 28 und Einstell-
mittel 29 angeordnet.
[0044] Darüber hinaus ist an dem Rahmen 25 die als
Schienenführung ausgebildete Linearführung 26 ange-
ordnet. Durch die Einstellmittel 29 kann die Linearfüh-
rung 26 aber auch das Gehäuse 20 exakt zu der Boden-
ebene E innerhalb der Bodenaussparung 15 ausgerich-
tet werden.
[0045] Die Platte 30 umfasst zwei unterschiedliche Ab-
stützmittel 38. Die Abstützmittel 38 auf der zweiten Seite

32 stützen die Platte 30 an dem Rahmen 25 bzw. an der
Linearführung 26 ab und weisen keine Einstellmittel 39
auf. Die Abstützmittel 38 auf der ersten Seite 31 weisen
dahingegen Einstellmittel 39 auf.. Die Einstellmittel 39 in
dem dargestellten Ausführungsbeispiel sind beispiels-
weise Langlöcher. Durch die Einstellmittel 39 kann der
Abstand zwischen der Platte 30 und dem Boden 16 der
Bodenaussparung eingestellt werden, so dass sicherge-
stellt ist, dass zumindest die Platte 30 stets in der zweiten
Position B, in der die Bodenaussparung 15 überbrückt
bzw. verschlossen ist, ausreichend abgestützt ist.
[0046] Die Steuerung der Vorrichtung 1 kann mit der
Steuerung der Hebebühne 2 gekoppelt sein. Bevorzugt
wird die Vorrichtung 1 zum bedarfsweisen Überbrücken
oder Verschließen der Bodenaussparung 15 in Abhän-
gigkeit von einer Höhe der Hebebühne 2 aus der ersten
Position A in die zweite Position B und umgekehrt ver-
stellt. Die Vorrichtung 1 kann beispielsweise beim Über-
schreiten einer ersten Mindesthöhe der Hebebühne 2
aus der ersten Position A in die zweite Position B zum
Überbrücken bzw. Verschließen der Bodenaussparung
15 verstellt werden und beim Unterschreiten einer zwei-
ten Mindesthöhe aus der zweiten Position B in die erste
Position A in den Aufnahmeraum 24 des Gehäuses 20
verstellt werden, wodurch die Bodenaussparung 15 frei-
gegeben wird und die Hebebühneneinrichtung 13 der
Hebebühne 2 in der Bodenaussparung 15 versenkt wer-
den kann.

Bezugszeichenliste

[0047]

1 Vorrichtung
2 Hebebühne
3 Werkplatz
11 Bodenvertiefung
12 Fahrschiene
13 Hebebühneneinrichtung
14 Hebeeinrichtung
15 Bodenaussparung
16 Boden
20 Gehäuse
21 erste Seite
22 zweite Seite
23 Öffnung
24 Aufnahmeraum
25 Rahmen
26 Linearführung
28 Abstützmittel
29 Einstellmittel
30 Platte
31 erste Seite
32 zweite Seite
35 Aktor
38 Abstützmittel
39 Einstellmittel
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E Bodenebene
X-X Längsachse

Patentansprüche

1. Vorrichtung (1) für das bedarfsweise Überbrücken
oder Verschließen einer Bodenaussparung (15) ei-
nes Werkplatzes (3),
wobei sich die Bodenaussparung (15) zwischen
zwei in einem Abstand und parallel zu einer Längs-
achse (X-X) angeordneten Bodenvertiefungen (11)
für die Aufnahme von Fahrschienen einer Hebebüh-
ne (2) in einem abgesenkten Zustand erstreckt,
wobei die Bodenaussparung (15) in dem abgesenk-
ten Zustand der Hebebühne (2) zur Aufnahme einer
sich zwischen den beiden der Fahrschienen (12) er-
streckenden Hebebühneneinrichtung (13) vorgese-
hen ist,
wobei die Vorrichtung (1) wenigstens ein Gehäuse
(20) und mindestens eine Platte (30) umfasst, und
wobei die mindestens eine Platte (30) aus einer die
Bodenaussparung (15) anteilig freigegeben ersten
Position (A) in eine die Bodenaussparung (15) über-
brückende oder verschließende zweite Position (B)
in der Längsachse (X-X) und umgekehrt verstellbar
ist.

2. Vorrichtung (1) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
mindestens ein Aktor (35) vorgesehen ist, durch den
die mindestens eine Platte (30) von der ersten Po-
sition (A) in die zweite Position (B) und umgekehrt
verstellbar ist.

3. Vorrichtung (1) nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet, dass
der mindestens eine Aktor (35) einen hydraulischen,
pneumatischen oder elektrischen Linearantrieb um-
fasst.

4. Vorrichtung (1) nach einem der Ansprüche 2 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass
der mindestens eine Aktor (35) mit der Steuerung
der Hebebühne (2) koppelbar ist.

5. Vorrichtung (1) nach einem der vorgenannten An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die mindestens eine Platte (30) mittels wenigstens
einer Linearführung (26) an dem Gehäuse (20) ge-
führt ist.

6. Vorrichtung (1) nach einem der vorgenannten An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die wenigstens eine Linearführung (26) eine Schie-
nenführung ist, und dass die mindestens eine Platte

(30) mittels Rollen (37) auf der Schienenführung ab-
gestützt ist.

7. Vorrichtung (1) nach einem der vorgenannten An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die mindestens eine Platte (30) und/oder das Ge-
häuse (20) Abstützmittel (28, 38) aufweisen, bzw.
aufweist, die eingerichtet sind, die Platte (30) auf ei-
nem Boden (16) in der Bodenaussparung (15) ab-
zustützen.

8. Vorrichtung (1) nach Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Abstützmittel (28, 38) der mindestens einen Plat-
te (30) und/oder des Gehäuses (20) höheneinstell-
bare Einstellmittel (29, 39) umfassen, durch die ein
Abstand (A) der mindestens einen Platte (30)
und/oder des Gehäuses (20) zu dem Boden (16) der
Bodenaussparung (15) einstellbar ist.

9. Vorrichtung (1) nach einem der vorgenannten An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die mindestens eine Platte (30) einen an die Boden-
aussparung (15) angepassten U-förmigen Quer-
schnitt aufweist.

10. Vorrichtung (1) nach einem der vorgenannten An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die mindestens eine Platte (30) das Gehäuse (20)
übergreift, oder dass die mindestens eine Platte (30)
in der ersten Position (A) innerhalb des Gehäuses
(20) angeordnet ist.

11. Verfahren zum bedarfsweisen Überbrücken einer
Bodenaussparung (15) zwischen benachbarten in
einem Abstand parallel zu einer Längsachse (X-X)
angeordneten Fahrschienen einer Hebebühne (2),
die in eine Bodenvertiefung (11) eines Werkplatzes
(3) absenkbar sind, mit einer Vorrichtung (1) nach
einem der Ansprüche 1 bis 10,
dadurch gekennzeichnet, dass
mindestens eine Platte (30) von einer die Bodenaus-
sparung (15) anteilig freigegeben ersten Position (A)
in eine die Bodenaussparung (15) überbrückende
oder verschließende zweite Position (B) in der
Längsachse (X-X) bei einer vorgegebenen Höhe der
Hebebühne (2) verstellt wird.

11 12 



EP 3 674 250 A1

8



EP 3 674 250 A1

9



EP 3 674 250 A1

10



EP 3 674 250 A1

11



EP 3 674 250 A1

12

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



EP 3 674 250 A1

13

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55


	Bibliographie
	Zusammenfasung
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen
	Recherchenbericht

